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Die Bundesarbeitskammer ist die 
gesetzliche Interessenvertretung 
von rund 3,2 Millionen 
ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen in Österreich. 
Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts 
und verbraucherpolitischen 
Angelegenheiten auf nationaler 
als auch auf der Brüsseler EU-
Ebene. Darüber hinaus ist die 
Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel 
wurde 1991 errichtet, um die 
Interessen aller Mitglieder der 
Bundesarbeitskammer gegenüber 
den Europäischen Institutionen vor 
Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation 
von neun Arbeiterkammern auf 
Bundesländerebene, die gemeinsam 
den gesetzlichen Auftrag haben, 
die Interessen ihrer Mitglieder zu 
vertreten. 

Herbert Tumpel
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben bera-
ten die Arbeiterkammern ihre 
Mitglieder unter anderem in 
Fragen des Arbeitsrechts, des 
Konsumentenschutzes, in Sozial- und 
Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche 
Fragestellungen. Darüber hinaus 
nimmt die Bundesarbeitskammer 
im Rahmen von legislativen 
Begutachtungsverfahren die 
Aufgabe wahr, die Positionen 
der ArbeitnehmerInnen und der 
KonsumentInnen gegenüber dem 
Gesetzgeber in Österreich als auch 
auf  EU-Ebene einzubringen. 

Alle österreichischen 
ArbeitnehmerInnen sind per Gesetz 
Mitglied der Arbeiterkammern. Die 
Mitgliedsbeiträge sind gesetzlich 
geregelt und betragen 0,5 Prozent 
des Bruttoeinkommens (maximal bis 
zur Höchstbemessungsgrundlage in 
der Sozialversicherung). 560.000 (ua 
Arbeitslose, Eltern in Karenz, Präsenz- 
und Zivildiener) der rund 3 Millionen 
Mitglieder sind von der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages befreit, haben 
aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Werner Muhm
Direktor

Wir über uns
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Am 1.12.2011 verabschiedete die Europä-
ische Kommission im Rahmen des Flug-
hafen-Paketes auch einen Vorschlag für 
die Neuregelung des Marktes der Bo-
denabfertigungsdienste.

Die Bodenabfertigungsdienste sind ein 
sehr wesentlicher Teil des störungsan-
fälligen Systems Luftverkehr. Die Boden-
abfertigungsbranche verzeichnet derzeit 
eine hohe Personalfluktuation, die sogar 
nach Ansicht der EK auch auf die gelten-
de Richtlinie zurückzuführen ist. Die im 
Rahmen eines Ausschreibungsverfah-
rens zum Erbringen von Diensten, die ei-
ner Zugangsbeschränkung unterliegen, 
ausgewählten Dienstleister werden nur 
für einen begrenzten Zeitraum zur Aus-
übung ihrer Geschäftstätigkeit befugt. 
Das bestehende Ausschreibungssystem 
fördert daher die Personalfluktuation, 
Unstetigkeit in der Personalsituation 
wirkt sich aber sehr nachteilig auf die 
Qualität von Bodenabfertigungsdiensten 
aus. Eine positive Weiterentwicklung des 
Luftverkehrs zum Nutzen der europä-
ischen Volkswirtschaften und für eine 
problemlose Beförderung von Passa-
gieren, Fracht und Post darf nicht mit zu-
nehmender sozialer Schlechterstellung 
der Beschäftigten einhergehen.

Der Vorschlag der Kommission, eine wei-
tere Marktöffnung vorzunehmen, würde 
die soziale Lage nicht nur der im Ground 
Handling tätigen ArbeitnehmerInnen ver-
schlechtern, sondern auch die vieler Be-
schäftigter in den kaufmännischen und 
technischen Unternehmensteilen. Auch 
die ArbeitnehmerInnen bei den Fluggesell-
schaften würden mittelbar durch das Vor-
antreiben eines nicht sozial geordneten 
Wettbewerbs massive Nachteile erleiden.

Die zukünftige Ausgestaltung des Markt-
zuganges muss dem im Vertrag über die 
EU festgelegten Ziel entsprechen, dass die 
Union mit ihren Maßnahmen den sozialen 
Fortschritt vorantreibt.

Aus den genannten Gründen wird der Ver-
ordnungsvorschlag mit einer Verschärfung 
der Ausschreibungspflicht durch eine wei-
tere Marktöffnung strikt abgelehnt.

Die Bodenabferti-
gungsbranche ver-
zeichnet derzeit eine 
hohe Personalfluktuati-
on, die sogar nach An-
sicht der Europäischen 
Kommission auf die 
geltende Richtlinie zu-
rückzuführen ist

Executive Summary
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In Abstimmung mit den Gewerkschaften 
und den Betriebsräten der betroffenen 
Unternehmen vertritt die AK folgende 
grundsätzliche Position zum Verord-
nungsvorschlag über Bodenabferti-
gungsdienste:

• Eine weitere Marktöffnung der Bo-
denabfertigungsdienste, insbesondere 
durch die zwangsweise Zulassung zu-
sätzlicher Abfertiger, wird abgelehnt

• Subcontracting dient lediglich dem 
Unterlaufen staatlicher Regelungen und 
fördert Lohndumping und ruinösen Wett-
bewerb und wird abgelehnt

• Der Zwang zur rechtlichen Trennung 
der Bodenverkehrsdienste von den Flug-
hafengesellschaften dient nicht der Ver-
besserung des Angebotes, sondern le-
diglich der Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen und wird abgelehnt

• Eine Neuregelung des Marktzugan-
ges muss beinhalten, dass zukünftig nur 
solche Unternehmen Dienste anbieten 
dürfen, die den nationalen Kollektiv- bzw 
Tarifvertrag für Flughäfen des jeweiligen 
Mitgliedsstaates einhalten

• Das europäische Recht muss sicher-
stellen, dass die Arbeitsplätze der Be-
schäftigten beim Wechsel von Dienstlei-
stungen zu den gleichen Bedingungen 
gesichert werden

• Es müssen ausreichend hohe und 
verpflichtende Standards für die Qua-
lifizierung der Beschäftigten eingeführt 
werden

• Die Zulassung zusätzlicher Dienst-
leister darf nur dann vorgenommen 
werden, wenn keine negativen Folgen 
für die Produktivität und die Sicherheit 
entstehen und die begrenzte Fläche auf 
den Flughäfen berücksichtigt wurde

Wettbewerb um Dienstleistungen muss 
über die Qualität des Angebotes und 
zu angemessenen Preisen stattfinden. 
Die meisten großen Fluggesellschaf-
ten gründen und vereinen sich immer 
häufiger in Allianzen sowohl in Europa 
als auch weltweit, was dazu führt, dass 
sich Oligopole entwickeln, die eine be-
herrschende Marktmacht darstellen 
und jeder Flughafen muss eine hohe 
Qualität der Dienstleistungen für die 
Airlines anbieten, damit die KundInnen 
nicht abwandern und er nicht gegebe-
nenfalls sogar seine Drehkreuzfunk-
tion verliert. Eine weitere Öffnung des 
Marktes für Bodenabfertigungsdienste 
darf keinesfalls erfolgen, solange der 
Wettbewerb in erster Linie über Dum-
pinglöhne, unzureichende Ausbildung 
des Personals und geringe Ansprüche 
an die Qualität und die Sicherheit der 
Dienstleistung ausgetragen wird. Bei 
allen Maßnahmen muss sichergestellt 
werden, dass das Ground Handling 

Die Position der AK im Einzelnen

Eine weitere Öffnung 
des Marktes für Boden-
abfertigungsdienste 
darf keinesfalls erfolgen, 
solange der Wettbe-
werb in erster Linie über 
Dumpinglöhne, unzurei-
chende Ausbildung des 
Personals und geringe 
Ansprüche an die Quali-
tät und die Sicherheit der 
Dienstleistung ausgetra-
gen wird
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weiterhin seinen wesentlichen Anteil zu 
einem effektiven und funktionsfähigen 
Luftverkehrssystem beitragen kann. Da 
die genannten Voraussetzungen im 
vorliegenden Verordnungsvorschlag 
nicht erfüllt sind, lehnt die AK den Ent-
wurf strikt ab.

Nach Schätzungen der EK beläuft sich 
der Umsatz in der Bodenabfertigung 
(sämtliche Dienstleistungskategorien) 
weltweit auf 50 Mrd EUR. Die Zahl der in 
diesem Sektor in Europa beschäftigten 
Personen wird auf mindestens 60.000 
geschätzt. Für die Luftfahrtunterneh-
men stellen die Bodenabfertigungs-
dienste 5 bis 12% ihrer Betriebskosten 
dar. Hier stellt sich bereits die Frage 
nach der Verhältnismäßigkeit der vor-
geschlagenen Maßnahmen, denn die 
Möglichkeiten zur Kostensenkung für 
die Fluggesellschaften bewegen sich in 
einem so geringen Bereich, dass mög-
liche Vorteile für die Fluggesellschaften 
in keiner Relation zu den drohenden 
Verschlechterungen für die rund 60.000 
Beschäftigten stehen. Schon allein aus 
diesem Grund wird der Vorschlag für 
eine Neufassung abgelehnt.

Neben der grundsätzlichen Position 
halten wir fest, dass es aus Sicht der AK 
zielführender wäre, wenn die geplan-
te Neufassung der Richtlinie 96/67/EG 
über den Zugang zum Markt der Bo-
denabfertigungsdienste auf den Flug-
häfen der Gemeinschaft wiederum in 
Form einer Richtlinie erfolgt, da nur so 
gesichert werden kann, dass regionale 

Bedürfnisse Berücksichtigung finden und 
dass das nationale Recht Mindeststan-
dards für alle Anbieter vorgibt, die diesen 
regionalen Bedürfnissen entsprechen. 

Zu den Erwägungsgründen im Einzel-
nen:

Erw (5) und (8): Hier wird behauptet, 
eine Öffnung des Marktes verbessert die 
Qualität, daher muss es für diese Markt-
öffnung eine Fortsetzung geben. Gerade 
eine weitere Marktöffnung widerspricht 
aber der og Auffassung der EK, das 
„Ausschreibungssystem scheint die Per-
sonalfluktuation zu fördern. Unstetigkeit 
in der Personalsituation kann sich nach-
teilig auf die Qualität von Bodenabferti-
gungsdiensten auswirken“. Die AK lehnt 
eine weitere Öffnung des Marktes daher 
ab.

Erw (10) und (11f): Es wird vorgesehen, 
eine Begrenzung der Zahl der Dienst-
leister bei bestimmten Kategorien von 
Bodenabfertigungsdiensten wegen 
Flugsicherheit, Gefahrenabwehr, Sach-
zwängen (Kapazität und Raumange-
bot) und weitere Beschränkungen des 
Marktzugangs für Selbstabfertiger zu 
ermöglichen. Dies soll mittels Antrag auf 
Freistellung und Genehmigung durch die 
EK erfolgen. Die schon eingetretenen ne-
gativen sozialen Folgen durch die Richt-
linie 96/67 EG würden durch das neue 
Flughafenpaket massiv verschärft. Zu-
sätzlich würde ein Produktivitätsverlust 
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entstehen, da eine größere Anzahl von 
Anbietern sinkende Skaleneffekte be-
deuten. Zudem entsteht durch zusätz-
liche Anbieter ein weiterer Platzbedarf, 
der an vielen Flughäfen wegen nicht 
existierender Erweiterungsmöglichkei-
ten nicht befriedigt werden kann. Es 
fehlt allerdings dabei ein Hinweis dar-
auf, dass es eine weitere Marktöffnung 
nicht sinnvoll ist, wenn auf einem Flug-
hafen zusätzliche Kosten für die Schaf-
fung von zusätzlichem Platzangebot für 
einen neuen Anbieter anfallen. Diese 
Kosten verhindern zudem jeglichen Effi-
zienzgewinn und führen die Bemühun-
gen der EK ad absurdum

Erw (17): Derzeit ist nach Ansicht der EK 
nicht zweifelsfrei geklärt, ob die Mit-
gliedstaaten beim Wechsel des Dienst-
leisters für Bodenabfertigungsdienste, 
die einer Zugangsbeschränkung un-
terliegen, die Übernahme von Mitar-
beiterInnen verlangen können. Weiters 
wird seitens der EK betont, dass sich 
Unstetigkeit in der Personalsituation 
nachteilig auf die Qualität von Boden-
abfertigungsdiensten auswirken kann. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die Regeln 
zu klären, die über die Anwendung der 
Richtlinie 2001/23/EG zum Übergang 
von Unternehmen hinaus für die Per-
sonalübernahme gelten, und so den 
Mitgliedstaaten die Sicherstellung an-
gemessener Beschäftigungs- und Ar-
beitsbedingungen zu ermöglichen. Es 
fehlt dabei allerdings ein Hinweis auf 
die Verpflichtung zur Einhaltung der Ta-
rifverträge.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle an-
zumerken, dass es weitaus zielführen-
der im Sinne der Beschäftigten wäre, 
wenn die EK die Mitgliedstaaten dazu 
verpflichten würde, die Beschäftigten 
zu schützen und es nicht dem Ermes-
sen einzelner Regierungen überlassen 
würde. 

Erw (24): Das Leitungsorgan des Flug-
hafens ist künftig zuständig für die Ko-
ordinierung der Bodenabfertigung auf 
dem Flughafen. Unbeantwortet bleibt 
allerdings die Frage, wer sicherstellt, 
dass auf einem Flughafen alle Dien-
ste angeboten werden, wenn einzelne 
Anbieter nur bestimmte Bodenabferti-
gungsdienste für Dritte anbieten.

Erw (28): In einem arbeitsintensiven 
Sektor wie der Bodenabfertigung hat 
die kontinuierliche Weiterbildung und 
Schulung der MitarbeiterInnen starke 
Auswirkungen auf die Dienstqualität. 
Deshalb sollten Mindestanforderungen 
an die Aus- und Fortbildung festgelegt 
werden, um die Qualität des Dienstbe-
triebs im Hinblick auf Zuverlässigkeit, 
Krisenresistenz, Flugsicherheit und 
Gefahrenabwehr zu gewährleisten 
und einheitliche Rahmenbedingungen 
für alle Betreiber herzustellen Die Ko-
stentragung durch den Arbeitgeber, 
wie etwa im österreichischen Gefahr-
gutbeförderungsgesetz Straße, muss 
an dieser Stelle erwähnt und in der 
Verordnung verankert werden. Die oa 
Mindestanforderungen sollten analog 
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den Anforderungen des in Deutschland 
geregelten Berufs „geprüfter Flugzeug-
abfertiger“ festgelegt werden.

Erw (31): Die Mitgliedstaaten sollten 
weiterhin das Recht haben, den Be-
schäftigten von Unternehmen, die Bo-
denabfertigungsdienste erbringen, ein 
angemessenes Niveau sozialer Sicher-
heit zu gewährleisten. Hier sollte klar-
gestellt werden, dass es sich dabei vor 
allem um die Einhaltung der Tarifverträ-
ge und der arbeits- und sozialrechtli-
chen Bestimmungen handelt.

Zu den einzelnen Artikeln:

Art 4 Nutzerausschuss:

In Abs 1 wird festgelegt, dass jeder 
betroffene Flughafen einen Ausschuss 
mit VertreterInnen der Flughafennut-
zer einsetzen muss. Hier wär es wün-
schenswert, wenn die Kommission die 
Mitgliedstaaten zur Einbindung der So-
zialpartner in diesen Nutzerausschuss 
verpflichten würde. 

Art 5 Selbstabfertigung:

Die völlige Öffnung des Marktes für 
Selbstabfertiger erlaubt den Fluggesell-
schaften zwar eine Senkung ihrer Ab-
fertigungskosten durch „Rosinenpicken“ 
einzelner für die Airlines günstigerer 
Dienstleistungen, führt aber dazu, dass 
der Flughafen nur mehr diejenigen 

Bodenabfertigungsdienste, die eines 
hohen Investitionsaufwands bedürfen, 
anbieten kann bzw muss. Wir fordern 
eine Beibehaltung der Beschränkung 
der Selbstabfertigung wie in der beste-
henden Richtlinie:

Gemäß Art 7 Abs 2 Richtlinie 96/67/
EG können die Mitgliedstaaten die 
Selbstabfertigung bei folgenden Bo-
denabfertigungsdiensten mindestens 
zwei Nutzern vorbehalten, sofern diese 
nach sachgerechten, objektiven, trans-
parenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien ausgewählt werden: 

- Gepäckabfertigung,

- Vorfelddienste,

- Betankungsdienste,

- Fracht- und Postabfertigung, soweit 
dies die konkrete Beförderung von 
Fracht und Post zwischen Flughafen 
und Flugzeug bei der Ankunft, beim Ab-
flug oder beim Transit betrifft.

Eine über das derzeitige Maß hinaus-
gehende Öffnung der Selbstabfertigung 
für alle Flughafennutzer brächte zudem 
massiven Druck auf die Tarifverträge 
der Beschäftigten der Flughäfen, die 
Bodenabfertigungsdienstleistungen er-
bringen und wird daher abgelehnt.

Die Mitgliedstaaten 
sollten weiterhin das 
Recht haben, den Be-
schäftigten von Unter-
nehmen, die Boden-
abfertigungsdienste 
erbringen, ein an-
gemessenes Niveau 
sozialer Sicherheit zu 
gewährleisten
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Aus dem Entwurf geht nicht eindeutig 
hervor, ob die Selbstabfertigung für Air-
lines aus Drittstaaten zulässig ist und 
zu welchen Bedingungen dies erfolgen 
soll. Eine Öffnung wird neben den be-
reits genannten Gründen daher auch 
wegen der zu befürchtenden Sicher-
heitsproblematik abgelehnt. 

Art 6 Drittabfertigung:

Da durch die bestehende Richtlinie be-
reits sichergestellt ist, dass jeder Flug-
hafennutzer die Möglichkeit hat, effektiv 
zwischen mindestens zwei Bodenab-
fertigungsdienstleistern wählen zu kön-
nen, wird eine zwangsweise weitere 
Öffnung des Marktes um einen zusätz-
lichen Anbieter abgelehnt.

Um auch in Zukunft Rosinenpicken zu 
vermeiden, sollten die Dienstleistun-
gen, bei denen die Zahl der Dienstlei-
ster begrenzt werden kann, weiterhin 
als Pakete angeboten werden müssen. 
Nur so kann verhindert werden, dass 
einzelne Dienste, die wenig Investiti-
onsaufwand erfordern, von mehreren 
Bodenabfertigern angeboten werden, 
aber andere wie bspw die Flugzeu-
genteisung nicht. Diese Regelung muss 
jedenfalls auch für eventuelle Subauf-
tragnehmer gelten. Es muss sicherge-
stellt werden, dass alle Unternehmen, 
die bspw in Österreich Bodenabferti-
gungsdienstleitungen anbieten, dem 
Flughafen-Kollektivertrag unterliegen. 

Art 8 Qualifikationsverfahren:

In Abs 2 wird festgelegt, dass ein Bieter 
zumindest über eine gültige Zulassung 
verfügen muss (lit a) und dass er den 
Nachweis seiner Fähigkeit erbringt. Im 
Sinne des zu Abs 6 Gesagten sollten 
Bieter die Fähigkeiten für alle Dienstlei-
stungs-Pakete nachweisen müssen. 

Art 9 Vergabekriterien:

Gemäß Abs 3 gibt es eine Reihe von 
Vergabekriterien, die allerdings unbe-
dingt um Sozialstandards ergänzt wer-
den müssen.

Lit b legt fest, nach welchen Gesichts-
punkten das Qualitätsniveau des Be-
triebes beurteilt werden soll. Aufgezählt 
wird zB ein effizienter Personaleinsatz. 
Hier bedarf es dringend einer Erläute-
rung, was mit effizientem Personalein-
satz gemeint ist. Darüber hinaus fehlt 
in diesem Zusammenhang der Ge-
sichtspunkt, ob das Unternehmen faire 
Bedingungen für die Beschäftigten, vor 
allem Entlohnungs- und Arbeitsbedin-
gungen, anbietet. 

Art 11 Das Leitungsorgan des Flughafens 
als Bodenabfertigungsdienstleister:

Abs 1 legt fest, dass im Falle begrenzter 
Zahl von Anbietern, das Leitungsorgan 
selbst Bodenabfertigungsdienste er-
bringen kann, ohne sich dem Auswahl-
verfahren zu unterziehen. Zur besseren 
Verständlichkeit sollte in diesem Artikel 

Es muss sichergestellt 
werden, dass alle Un-
ternehmen, die bspw 
in Österreich Boden-
abfertigungsdienstlei-
tungen anbieten, dem 
Flughafen-Kollektiver-
trag unterliegen
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erläutert werden, ob dies nur dann zu-
lässig ist, wenn es nicht auch Leitungs-
organ der Infrastruktur ist.

Art 12 Wahrung der ArbeitnehmerIn-
nenrechte im Falle des Transfers von 
Personal für Dienste, die Marktzu-
gangsbeschränkungen unterliegen:

Die AK begrüßt grundsätzlich die Auf-
nahme dieser Regelung in den Verord-
nungsvorschlag, weist allerdings dar-
auf hin, dass es nicht dem Ermessen je-
des Mitgliedstaates überlassen bleiben 
darf, ob er die Richtlinie über den Be-
triebsübergang anwendet, auch wenn 
kein solcher stattgefunden hat. Unserer 
Ansicht nach kann nur eine Änderung 
der Kann- in eine Muss-Bestimmung si-
cherstellen, dass der Wettbewerb nicht 
auf dem Rücken der Beschäftigten aus-
getragen wird. 

Besonders begrüßt wird die neue Re-
gelung in Abs 3, die den Beschäftigten 
das Recht zugesteht, ein Angebot zum 
Betriebsübergang auf freiwilliger Basis 
zu akzeptieren oder abzulehnen. Keine 
Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter darf 
dazu gezwungen werden, das Unter-
nehmen zu wechseln und möglicher-
weise einer zukünftigen Schlechterstel-
lung der Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen zuzustimmen.

Art 14 Freistellungen:

Abs 1 sieht vor, wenn auf einem Flug-
hafen besondere Platz- oder Kapa-
zitätsgründe eine Marktöffnung und/
oder Selbstabfertigung nicht im vorge-
sehenen Ausmaß zulassen, dann kann 
der Mitgliedstaat gemäß lit b beschlie-
ßen, auf Flughäfen mit mindestens 2 
Mio Fluggästen oder 50.000 t Fracht 
nur einen einzigen Bodenabfertigungs-
dienstleister zuzulassen. Auf Flughäfen 
mit mindestens 5 Mio Fluggästen oder 
100.000 t Fracht darf gemäß lit c die 
Zahl der Dienstleister auf zwei begrenzt 
werden, wobei zumindest einer davon 
vom Leitungsorgan oder einem gro-
ßen Flughafennutzer unabhängig sein 
muss.

In Abs 11 wird festgelegt, dass die Gel-
tungsdauer von Freistellungen, die ge-
mäß Abs 1 lit b und c zwei Jahre nicht 
übersteigen darf. Es gibt jedoch die 
Möglichkeit, auf Antrag bei der Kom-
mission einmalig um zwei Jahre zu ver-
längern. 

Auf Flughäfen mit geringem Flug-
gastaufkommen und einem einzigen 
Anbieter sollte dieser für die getätigten 
Investitionen in Ausrüstung und Perso-
nal eine größere Sicherheit zugestan-
den bekommen, als zwei Jahre. Hier 
wird seitens der AK eine längere Gel-
tungsdauer für Freistellungen auf 10 
Jahre gefordert.

Keine Mitarbeiterin 
und kein Mitarbeiter 
darf dazu gezwungen 
werden, das Unter-
nehmen zu wechseln 
und möglicherweise 
einer zukünftigen 
Schlechterstellung der 
Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen 
zuzustimmen
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Art 17 Bedingungen für die Erteilung ei-
ner Zulassung:

Abs 1 regelt die Voraussetzungen für 
die Zulassung eines Unternehmens 
zum Markt. Abs 2 sieht vor, dass selbst 
abfertigende Flughafennutzer nicht alle 
dieser Voraussetzungen erfüllen müs-
sen. Da auch Selbstabfertiger eine Sta-
tion mit Geräten und Personal vor Ort 
brauchen, um Bodenabfertigungsdien-
ste erbringen zu können, erhebt sich 
die Frage, warum sie für die Zulassung 
als Selbstabfertiger nicht auch eine 
Niederlassung im Mitgliedstaat haben 
müssen. Weiters ist noch offen, welche 
arbeits- und sozialrechtlichen Bestim-
mungen und welche Tarifverträge für 
die MitarbeiterInnen selbst abfertigen-
der Flughafennutzer gelten und wie die 
Selbstabfertigung von ausländischen 
Airlines innerhalb der EU gehandhabt 
werden soll. 

Abs 3 legt fest, dass ein Unternehmen, 
das eine Zulassung beantragt oder 
erhalten hat, die nationalen Sozialbe-
stimmungen einhält. Hier bedarf es 
aus Sicht der AK einer weiteren Erläu-
terung, welche Bestimmungen gemeint 
sind und die Aufzählung sollte um ar-
beitsrechtliche Bestimmungen ergänzt 
werden, wobei insbesondere auf die 
Regelungen zur Arbeitszeit, zur Sozi-
alversicherung, zur Arbeitsverfassung 
und zum Kündigungsrecht gesondert 
hingewiesen werden sollte.

Art 18 Finanzielle Bedingungen für die 
Erteilung einer Zulassung:

Die AK begrüßt die in Abs 1 und 2 fest-
gelegten Kriterien, die ein Unterneh-
men gegenüber der Zulassungsbehör-
de nachweisen muss. 

Abs 3 sieht vor, dass der Antragsteller 
seine geprüften Abschlüsse für die bei-
den vorangegangenen Geschäftsjahre 
vorlegen muss. Das es vor allem in der 
Luftfahrtbranche sehr unterschiedliche 
Modelle der Kostenrechnung und Bi-
lanzierung gibt, sollte hier auch veran-
kert werden, das die Zulassungsbehör-
de die Form der vorzulegenden Unter-
lagen vorgibt.

Art 19 Zuverlässigkeitsnachweis:

Ein Unternehmen, das eine Zulassung 
beantragt, hat gemäß Abs 1 unter an-
derem nachzuweisen, dass es seine 
Steuern und Abgaben entrichtet hat. 
Hier ist es aus Sicht der AK erforderlich 
die fristgerechte Entrichtung der Steuern 
und Abgaben einzufordern, denn man-
che Unternehmen bezahlen zwar die 
vorgeschriebenen Steuern und Abga-
ben, allerdings erst nach entsprechen-
den Gerichtsurteilen.

Abs 2 sieht vor, dass ein Unternehmen 
nachzuweisen hat, dass die Personen, 
die den Betrieb dauerhaft und tatsäch-

Aus Sicht der AK er-
forderlich die fristge-
rechte Entrichtung der 
Steuern und Abgaben 
einzufordern, denn 
manche Unterneh-
men bezahlen zwar 
die vorgeschriebenen 
Steuern und Abgaben, 
allerdings erst nach 
entsprechenden Ge-
richtsurteilen
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lich leiten, zuverlässig sind und gegen 
sie kein Konkursverfahren eröffnet wur-
de. Bei Staatsangehörigen anderer Mit-
gliedstaaten müssen die ausgestellten 
Dokumente anderer Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden.

Allerdings sieht Abs 3 vor, dass im 
Falle der Nichtausstellung durch den 
Mitgliedstaat auch eine eidesstattliche 
oder förmliche Erklärung ausreicht. 
Die AK spricht sich entschieden gegen 
diese Möglichkeit aus, da eine miss-
bräuchliche Verwendung nicht ausge-
schlossen werden kann. Der Abs 3 soll-
te daher gestrichen werden.

Art 20 Qualifikation der Mitarbeiter:

Es ist einerseits sehr erfreulich, das die 
EK auch Regelungen über die Qualifika-
tion der MitarbeiterIn in der Neufassung 
als Verordnung vorgeben will, aber der 
eine und einzige kurze Satz ist aus Sicht 
der AK zu wenig aussagekräftig. Die 
Qualifikation sollte zumindest die der 
schon oben erwähnten deutschen Re-
gelung für den „geprüften Luftfahrzeug-
abfertiger“ Anforderungen umfassen. 
Nur bei hohen Ausbildungsstandards 
kann auch das in der Luftfahrt ge-
wünschte hohe Qualitätserfordernis er-
füllt werden und sowohl Sozialdumping 
als auch Sicherheitsrisiken hintangehal-
ten werden.

Art 22 Versicherungsanforderungen:

In Abs 1 wird festgelegt, dass Bodenab-
fertigungsdienstleister und Selbstabfer-
tiger gegen Schäden, die sie im Zuge 
ihrer Tätigkeit verursachen, versichert 
sein müssen. In Abs 2 schafft sich die 
Kommission die Möglichkeit, Einzelhei-
ten der Versicherungsanforderungen 
und Mindestdeckungsbeträge festle-
gen zu können. Aus Sicht der AK soll-
te sich die EK hier verpflichten, solche 
weiteren Einzelheiten festzulegen und 
keine Kann-Bestimmung vorschlagen.

Art 23 Gültigkeit einer Zulassung:

In Abs 4 ist verankert, in welchen Fällen 
die Zulassungsbehörde prüft, ob die 
Anforderungen für die Zulassung erfüllt 
sind. Dies ist also möglich, bei vermu-
tetem Vorliegen möglicher Schwierig-
keiten, auf Ersuchen einer Zulassungs-
behörde eines anderen Mitgliedstaates 
und auf Ersuchen der Kommission. Der 
Zulassungsbehörde sollte über die be-
reits aufgezählten Fälle hinaus noch die 
Möglichkeit eröffnet werden, auch aus 
eigener Initiative tätig zu werden. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass die 
Bodenabfertigungsdienstleister beson-
ders darauf achten, die Anforderungen 
tatsächlich jederzeit zu erfüllen.
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Art 25 Zulassungsentscheidung:

Die Zulassungsbehörde entscheidet 
über einen Antrag unter Berücksich-
tigung aller Fakten. Manche Informa-
tionen über die Zuverlässigkeit eines 
Antragstellers liegen nur den Gewerk-
schaften und Personalvertretern vor 
und daher wäre es zielführend und 
sinnvoll, diese vor der Zulassungsent-
scheidung zu hören. Ein entsprechen-
des Anhörungsrecht sollte in Abs 1 ver-
ankert werden. 

Art 29 Rechtliche Trennung:

In diesem Artikel wird vorgegeben, 
dass das Leitungsorgan des Flughafens 
oder das Leitungsorgan der zentralen 
Infrastruktureinrichtungen, falls diese 
Bodenabfertigungsdienste erbringen, 
dafür eine eigene Rechtsperson zu 
errichten haben. Diese Rechtsperson 
muss in ihrer Rechtsform, Organisation 
und Entscheidungsfindung unabhängig 
sein. Diese Anforderung kann aus Sicht 
der AK nur dann erfüllt werden, wenn 
es sich nicht um ein Tochterunterneh-
men des Flughafens handelt. Für den 
Standort Wien würde das bedeuten, 
dass ein völlig neues Unternehmen ge-
funden werden muss, das Bodenabfer-
tigungsdienste anbietet. 

Die Errichtung einer separaten Rechts-
person ist aus Sicht der AK überschie-
ßend und daher fordern wir die Beibe-
haltung der derzeitigen Regelung, die 
eine strenge buchmäßige Trennung der 

Tätigkeitsbereiche erforderlich macht. 
Diese strenge buchmäßige Trennung 
wird von einer benannten unabhängi-
gen Stelle geprüft, die darüber hinaus 
auch prüft, ob es keine Finanzflüsse 
zwischen den Tätigkeiten eines Flug-
hafens als Leitungsorgan und als Bo-
denabfertigungsdienstleister gibt. Art 4 
der Richtlinie 96/67/EG sollte unbedingt 
beibehalten werden. 

Art 32 Mindestqualitätsnormen:

Das Leitungsorgan des Flughafens oder 
die zuständige Behörde legt gemäß 
dem Entwurf Mindestqualitätsnormen 
für betriebliche Leistung, Aus- und 
Fortbildung, Informationen und Un-
terstützungsleistungen für Fluggäste, 
kollaborative Entscheidungsfindung 
(CDM), Sicherheit, Gefahrenabwehr, 
Notfallmaßnahmen und Umweltschutz 
fest. Auch an dieser Stelle sollten zum 
Thema Aus- und Weiterbildung detail-
liertere Angaben gemacht werden und 
die Aus- und Weiterbildungsanforde-
rungen der deutschen Regelung zum 
geprüften Luftfahrzeugabfertiger veran-
kert werden. 

Ebenso wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die Festlegung der Kostentra-
gung für Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen durch den Dienstgeber, wie es 
bereits für den Bereich Gefahrgutbeför-
derung auf der Straße geregelt worden 
ist. 

Die Errichtung einer 
separaten Rechtsper-
son ist aus Sicht der 
AK überschießend 
und daher fordern wir 
die Beibehaltung der 
derzeitigen Regelung, 
die eine strenge buch-
mäßige Trennung der 
Tätigkeitsbereiche er-
forderlich macht
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Art 34 Ausbildung:

Die Ausbildungskosten hat jedenfalls 
der Dienstgeber zu tragen. Siehe AK-
Stellungnahme zu Erwägungsgrund 28 
und Artikel 32.

Art 35 Unterauftragsvergabe:

In diesem Artikel wird verankert, dass 
eine Unterauftragsvergabe durch Bo-
denabfertiger grundsätzlich zulässig, für 
Selbstabfertiger nur bei höherer Gewalt 
und vorübergehend, für Unterauftrag-
nehmer verboten ist. Abs 5 legt fest, 
dass alle Bodenabfertigungsdienstlei-
ster und Selbstabfertiger, die Unterauf-
tragnehmer beschäftigen, dafür Sorge 
tragen, dass die Unterauftragnehmer 
den Verpflichtungen von Bodenabferti-
gungsdienstleistern gemäß dieser Ver-
ordnung nachkommen. Aus Sicht der 
AK scheint ein „Dafür-Sorge-tragen“ zu 
wenig aussagekräftig und sollte daher 
durch das Tragen der Verantwortung, 
dass sich Unterauftragnehmer an die 
Verpflichtungen halten, ersetzt werden. 
Auftragnehmer müssen darüber hinaus 
auch die volle Haftung für die Dienstlei-
stungen der Unterauftragnehmer über-
nehmen.

Art 39 Bewertung und Berichterstattung:

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens fünf 
Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser 
Verordnung einen Bericht über deren 
Anwendung vor. Dieser Bericht enthält 
eine Reihe von Indikatoren und Kriterien, 
die um die Kriterien

 • Anzahl der Beschäftigten bei Boden-
abfertigungsdienstleistern, 

• Anzahl der Beschäftigten bei selbst 
abfertigenden Fluggesellschaften, die 
mit der Erbringung von Bodenabferti-
gungsdiensten befasst sind, zu ergän-
zen sind.

Lit o sieht einen Bericht über die Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
im Sektor vor, sollte aber um die Loh-
nentwicklung sowohl der Tariflöhne als 
auch der Reallöhne ergänzt werden.

Art 40 Sozialschutz:

Aus Sicht der AK ist es zwar erfreulich, 
dass das Thema Sozialschutz in den 
Verordnungsvorschlag Eingang gefun-
den hat, allerdings wird der Sozialschutz 
dann doch dem Ermessen der Mitglied-
staaten überlassen. Hier ist unbedingt 
zu verankern, dass die Mitgliedstaaten 
die erforderlichen Maßnahmen treffen 
müssen, um den Schutz der Arbeitneh-
merrechte zu gewährleisten. 

Es ist unbedingt zu 
verankern, dass die 
Mitgliedstaaten die er-
forderlichen Maßnah-
men treffen müssen, 
um den Schutz der 
Arbeitnehmerrechte 
zu gewährleisten
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Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Doris Unfried
T +43 (0) 1 501 65 2720 
doris.unfried@akwien.at

sowie 

Frank Ey
(in unserem Brüsseler Büro) 
T +32 (0) 2 230 62 54   
frank.ey@akeuropa.eu

zur Verfügung.
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